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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch die Richterin Dr. Isabella ZOPF als Einzelrichterin über die Beschwerde von

XXXX , geb. XXXX , StA. Irak, vertreten durch die ARGE Rechtsberatung, gegen den Bescheid des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl (im Folgenden: BFA) vom 16.11.2016, Zl. XXXX , nach Durchführung einer mündlichen

Verhandlung am 24.10.2018 zu Recht erkannt:

A) Die Beschwerde wird gemäß §§ 3 Abs. 1, 8 Abs. 1, 57 und 10 Abs. 1 Z 3 AsylG 2005 idgF iVm § 9 BFA-VG sowie § 52

Abs. 2 Z 2 und Abs. 9, § 46 und § 55 FPG 2005 idgF als unbegründet abgewiesen.

B) Die Revision ist gemäß Art 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang:

I.1. Der Beschwerdeführer (in weiterer Folge kurz als "BF" bezeichnet), ein Staatsangehöriger des Irak, brachte nach

nicht rechtmäßiger Einreise am 13.7.2015 bei der belangten Behörde einen Antrag auf internationalen Schutz ein.

Vor den Organen des öKentlichen Sicherheitsdienstes brachte der BF im Wesentlichen vor, es gebe im Irak keine Arbeit

und keine Zukunft.

Beim BFA brachte er am 8.9.2016 zu seinem Fluchtgrund zusammengefasst vor, dass er mit 2 Freunden zu einem ihm

nicht mehr erinnerlichen Datum im Jahr 2015 ein Restaurant aufgesucht habe. Vor diesem sei eine Autobombe

explodiert und 2 seiner Begleiter seien getötet worden. Die Familien der Getöteten würden den BF für deren Tod

verantwortlich machen. Sie hätten den BF geklagt, ihn bedroht und ihn beim Stammeskommitee angezeigt. Wenn

dieses den Fall übernimmt, sei die Regierung von den Untersuchungen ausgeschlossen. Das Kommitee habe dem BF
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die Wohnung, das Auto und die Werkstatt weggenommen. Sie hätten auch die Familie des BF gezwungen, den Kontakt

zu ihm abzubrechen. Da der BF geMüchtet ist, müsse an seiner Stelle ein anderes Familienmitglied angeklagt werden.

Außerdem habe der BF Probleme mit der Regierung, da er an Demonstrationen gegen einen Abgeordneten des

irakischen Parlaments teilgenommen habe.

I.2. Der Antrag des BF auf internationalen Schutz wurde mit im Spruch genannten Bescheid der belangten Behörde

gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 abgewiesen und der Status eines Asylberechtigten nicht zuerkannt. Gem. § 8 Abs. 1 AsylG

wurde der Status eines subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf den Herkunftsstaat Irak nicht zugesprochen. Ein

Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57 AsylG wurde nicht erteilt. Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3

AsylG iVm § 9 BFA-VG wurde eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen und gemäß § 52 Abs. 9

FPG festgestellt, dass eine Abschiebung des BF in den Irak gemäß § 46 FPG zulässig sei. Gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG

betrage die Frist für die freiwillige Ausreise 14 Tage ab Rechtskraft der Rückkehrentscheidung.

I.2.1. Im Rahmen der Beweiswürdigung führte die belangte Behörde im Wesentlichen aus:

Der BF habe geltend gemacht, dass ihm die Schuld am Tod und Verletzungen mehrerer Personen durch eine

Autobombe in Bagdad durch die Familien der BetroKenen angelastet werde. Er hätte diese Personen in ein Restaurant

gelockt, um sie dort der Autobombe auszusetzen. Er sei von den Familien der Opfer bei der Polizei und bei einem

Stammeskommitee angezeigt worden. Die Anzeige beim Stammeskommitee schließe die staatliche Gerichtsbarkeit

aus. Die Familie des BF habe den Kontakt zu ihm abbrechen müssen und sei in Lebensgefahr, da das Komitee

aufgrund der Flucht des BF einen anderen aus seiner Familie anklagen werde. Weiter gab der BF an, dass er an

Demonstrationen teilgenommen habe und dass es ÜbergriKe der Polizei auf ihn gegeben habe. Auch sei er bei einer

geheimen Geiselbefreiungseinheit namens XXXX gewesen.

Dazu legte der BF Anzeigebestätigungen und Gerichtsschriftstücke sowie ein Schriftstück des Stammeskommitees über

die Vertagung der Stammessitzung vor. Weiter gab er auf Befragung ausdrücklich an, dass er im Irak weder aufgrund

seiner Rasse, seiner Nationalität, seiner religiösen oder politischen Gesinnung bzw. Anschauung oder aufgrund seiner

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe verfolgt werde.

Als Ausreisegründe blieben somit die behauptete Bedrohung durch das Stammeskommitee und Bedrohungen

aufgrund der Teilnahme an Demonstrationen. Diese seien aber unglaubwürdig. So gab der BF bei seiner Erstbefragung

rein wirtschaftliche Gründe für seine Ausreise aus dem Irak an, indem er sagte, dass es dort keine Arbeit und keine

Zukunft gebe. Am 8.9.2016 gab der BF hingegen an, dass er von einem Stammmeskommitee gesucht werde, da er von

anderen Stämmen für den Tod und Verletzungen von Personen nach der Explosion einer Autobombe verantwortlich

gemacht würde. Dabei handle es sich um ein gesteigertes Fluchtvorbringen, weshalb die Behörde von der

Unglaubwürdigkeit ausgehe. Der BF würde wohl keine sich ihm bietende Gelegenheit, sein zentrales,

entscheidungsrelevantes Vorbringen zu schildern, vorübergehen lassen. Diese Divergenz habe unabhängig von den

Vorgaben des § 19 AsylG insofern einen nicht unmaßgeblichen Beweiswert, als dem Fehlen jeglichen Hinweises auf die

erst später behaupteten Fluchtgründe in der Erstbefragung zumindest Indizcharakter dahingehend zuzumessen ist, als

dies bereits begründete Zweifel an der Glaubwürdigkeit des BF dahingehend zulässt.

Ein weiterer Punkt, der die Unglaubwürdigkeit des BF unterstreicht sei jener, dass der BF angab, dass die Explosion der

Autobombe im Ramadan 2015 gewesen sei. Das vorgelegte Schriftstück des Stammeskommitees sei mit 11.5.2015

datiert und beziehe sich auf eine Vertagung der Stammessitzung, da sich der BF bereits im Ausland befand. Dies

bedeutet, dass der Anschlag vor dem 11.5.2015 stattgefunden haben muss und das Verfahren des Stammeskommitees

gegen den BF bereits eingeleitet sein musste. Der Ramadan des Jahres 2015 hat aber erst am 18. Juni begonnen. Die

Angaben am Schriftstück und die Angaben des BF weichen somit wesentlich voneinander ab. Zudem ist dieses

Schriftstück vom Stammesführer des Bezirks XXXX in Bagdad, Scheikh XXXX unterschrieben, welcher aber bereits am

1.7.2012 verstorben ist. Dies gehe aus der Anfragebeantwortung der Staatendoku vom 7.11.2016 eindeutig hervor. Da

das Schriftstück vom 11.5.2015 stammen soll, der Unterzeichner aber bereits 2012 verstorben ist, gehe die Behörde

von einer Fälschung dieses Schriftstückes bzw. einer Eigenanfertigung aus.

Weiter gab der BF an, den Irak 3 Tage nach dem Bombenabschlag verlassen zu haben. Laut Stempel im Reisepass hat

der BF den Irak über den Internationalen Flughafen XXXX am 1.7.2015 verlassen und ist er am selben Tag in der Türkei

eingereist. Das Schriftstück des Stammeskommitees stammt vom 11.5.2015. Zu diesem Zeitpunkt mußte das

stammesgerichtliche Verfahren - wie oben ausgeführt - bereits eingeleitet gewesen sein und folglich der

Bombenanschag auch schon stattgefunden haben. Es liegt also weit über 1 Monat zwischen Bombenanschlag und

Ausreise des BF. Dies stelle einen massiven Widerspruch zu den Angaben des BF in der Einvernahme am 8.9.2016 dar.

In dieser habe der BF zudem das Ausreisedatum mit 5.7.2016 angegeben.

Bei der Einvernahme am 8.9.2016 gab der BF auch an, dass die Einleitung eines Verfahrens durch ein

Stammeskommitee die staatliche Gerichtsbarkeit ausschließe. Aus der Anfragebeantwortung der Staatendoku gehe

aber dazu hervor, dass es genau umgekehrt ist. Demnach wird die Stammesgerichtsbarkeit, wenn es eine Anzeige zu

einem Vorfall bei einem staatlichen Gericht gibt, für ungültig erklärt. Der BF hat solche Anzeigen, die auch an ein
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staatliches Gericht gegangen sind, vorgelegt, woraus den Angaben in der Anfragebeantwortung folgend im Fall des BF

die Stammesgerichtsbarkeit ungültig ist. Aus dieser Anfragebeantwortung geht auch hervor, dass bei OOzialdelikten

automatisch die staatliche Gerichtsbarkeit zuständig ist und diese dann mit Stammesgerichten zusammenarbeitet.

Dies erübrigt sich aber, da wie oben ausgeführt, diesbezüglich die Unglaubwürdigkeit der Angaben des BF festgestellt

wurde.

Es konnten durch die Staatendokumentation auch keine Medienberichte zu behaupteten Bombenexplosion gefunden

werden. Im Übrigen wird die Einleitung des Verfahrens durch ein Stammesgericht in der Zeitung kundgemacht und

zudem dem Stammesoberhaupt oder Familienmitgliedern bekanntgegeben. Derartiges wurde vom BF nicht erwähnt.

Es sei auch nicht glaubhaft, dass die Familienmitglieder des BF durch dessen Ausreise in Gefahr sind. Einerseits haben

sich die Angaben des BF zum stammesgerichtlichen Verfahren als unglaubwürdig erwiesen. Andererseuts leben nach

den Angaben des BF nachwievor 9 Familienmitglieder (Mutter, 6 Brüder und 2 Schwestern) in XXXX . Wenn diese in

einer solch prekären Lage und in Lebensgefahr wären, wie es der BF darzustellen versuchte, könne wohl davon

ausgegangen werden, dass diese versuchen, sich der Gefahr zu entziehen. Zudem gab der BF an, dass seine Familie

gezwungen wurde, den Kontakt zu ihm abzubrechen. Andererseits gab er aber an, dass er einmal im Monat Kontakt zu

seiner Mutter habe. Wenn die Familie den Kontakt zum BF abbrechen mußte und seinetwegen in Lebensgefahr

schwebt, erscheint es nicht logisch, dass die Mutter durch den Kontakt zum BF eine weitere Gefahrenlage schafft.

Auch die Teilnahme des BF an Demonstrationen in XXXX sei nicht glaubhaft, zumal er auch das bei der Erstbefragung

mit keinem Wort erwähnt hat. Zudem war der BF bei der Einvernahme nicht einmal in der Lage anzugeben, in welchem

Zeitraum bzw. in welchem Jahr diese stattfanden. Der BF konnte nicht einmal einen ungefähren Zeitraum der

Demonstrationen angeben, weshalb die Behörde davon ausgeht, dass er nie an Demonstrationen teilgenommen hat.

Verstärkt wird die Unglaubwürdigkeit noch durch die Angaben des BF, er sei Mitglied einer Geiselbefreiungseinheit

namens XXXX gewesen und diese unterliege höchster Geheimhaltung. Angehörige der irakischen XXXX Einheiten

erhalten ein spezielles Training zusätzlich zu einem Basistraining für irakische Polizisten. Da Lesen und Schreiben wohl

unabdingbar auch für irakische Polizisten ist, der BF aber laut eigener Angabe weder lesen noch schreiben kann, geht

die Behörde davon aus, dass der BF niemals bei dieser Sondereinheit Dienst versah. Auch konnte er seinen

kommandierenden OOzier nicht beim Namen nennen, sondern gab lediglich an, dass er Amerikaner gewesen sei. Es

sei nicht vorstellbar, dass man als Mitglied einer Eliteeinheit, in der man von 2012 bis 2014 gedient haben will, nicht

einmal den Namen des Vorgesetzten kennt. Die Behörde gehe daher davon aus, dass der BF auch hinsichtlich seines

Dienstes bei XXXX gelogen hat.

Die angeblichen ÜbergriKe durch die Polizei seien ebenfalls nicht glaubhaft. Der BF gab an, er sei gestoßen worden

und es sei auf sein Auto geschossen worden, weil er einer AuKorderung, zu stoppen, nicht unverzüglich

nachgekommen ist. Auch dazu konnte der BF keinen genauen Zeitpunkt nennen. Er gab lediglich an, der Vorfall sei

zwischen 2012 und 2014 gewesen. Bei einem derart einschneidenden Ereignis müsse man aber davon ausgehen

können, dass der Zeitpunkt wesentlich enger eingegrenzt werden kann als mit 2 Jahren.

I.2.2. Zur asyl- und abschiebungsrelevanten Lage im Irak traf die belangte Behörde ausführliche, aktuelle

Feststellungen mit nachvollziehbaren Quellenangaben.

I.2.3. Rechtlich führte die belangte Behörde aus, dass weder ein unter Art. 1 Abschnitt A ZiKer 2 der GKF noch unter § 8

Abs. 1 AsylG zu subsumierender Sachverhalt hervorkam.

Es hätten sich weiter keine Hinweise für einen Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß § 57

AsylG ergeben und stelle die Rückkehrentscheidung auch keinen ungerechtfertigten EingriK in Art. 8 EMRK (§§ 55, 10

Abs. 2 AsylG 2005) dar.

I.3. Gegen diesen Bescheid wurde mit im Akt ersichtlichen Schriftsatz innerhalb offener Frist Beschwerde erhoben.

Im Wesentlichen wurde neben Wiederholungen und allgemeinen Angaben vorgebracht, dass der BF als

verantwortlicher Jugendtrainer mit einer Gruppe Fußballspieler essen in einem Lokal war, als es zur Explosion kam. 2

der Schützlinge seien dabei getötet und einer verletzt worden. Da alle Beteiligten Schiiten sind, sei die Angelegenheit

der Stammesjustiz übergeben worden. Der BF habe außerdem von 2012 bis 2014 für die Organisation XXXX in einer

Geheimoperation für die USA gearbeitet. Sein Bruder, der für die UNO arbeitet, habe dem BF das vorgeschlagen. Der

BF habe in dieser Zeit eine 1 1/2 jährige Ausbildung in XXXX absolviert. Mit den amerikanischen Vorgesetzten habe es

keinen persönlichen Kontakt gegeben, nur über Dolmetscher. Die Mitarbeiter an den geheimen Aktionen hätten sich

nur über ihre Dienstnummern gekannt, der BF sei die Nr. XXXX gewesen. Ein Vorgesetzter, den der BF persönlich

kannte, XXXX , sei in die USA geMüchtet. Die Einheit hieß " XXXX " Aufgrund dieser Tätigkeit sowie seiner Zugehörigkeit

zur Familie eines UN-Mitarbeiters befürchte der BF Verfolgung durch extremistische Truppen.

Der BF stehe der staatlichen Politik wegen der Korruption und der Menschenrechtsverletzungen sehr kritisch

gegenüber. Er habe auch regelmäßig an regierungskritischen Demonstrationen teilgenommen. Für den BF bestehe als

jungen Mann im wehrfähigen Alter auch ein hohes Risiko, an Kampfhandlungen teilnehmen zu müssen.
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Der irakische Staat sei nicht in der Lage, dem BF ausreichend Schutz zu gewähren. Es bestehe auch keine

innerstaatliche Fluchtalternative.

Aufgrund mangelhafter Länderfeststellungen sei das Ermittlungsverfahren mangelhaft. Die Länderfeststellungen seien

unvollständig und der BF nicht ausreichend zu der gegen ihn gerichteten Bedrohung befragt worden. Als Schiite sei der

BF auch einer Gefährdung durch den sunnitischen IS ausgesetzt.

Unberücksichtigt geblieben seien die Berichte des BAMF vom 1.8.2016 ( BriePng Notes vom 1.8.2016), von USDOS vom

10.8.2016 (2015 Report of International Religious Freedom), von AI vom 16.8.2016, von UNHCR (Position on Returns to

Iraq) vom November 2016, von Freedom House (Freedom in the World) vom Jänner 2016, des norwegischen

Herkunftsländerinformationszentrums und des Zentrums der schwedischen Einwanderungsbehörde vom Mai 2014,

von HRW vom Jänner 2013 und von Accord vom 22.8.2016.

Die Beweiswürdigung der belangten Behörde sei unschlüssig und der Sachverhalt mangelhaft erhoben. Entgegen der

Ansicht der belangten Behörde habe der BF seinen Fluchtgrund detailliert und lebensnah geschildert. Ein Abgleich

dieses Vorbringens mit den Länderberichten sei nicht erfolgt. Außerdem sei der BF bei der Erstbefragung erschöpft

und gegenüber den Uniformierten befangen gewesen und sei eine Befragung durch die Exekutive zu den

Fluchtgründen nicht vorgesehen.

Da der BF auf die Rückübersetzung des Protokolls verzichtet hat, könne er verschiedene Fehler erst in seiner

Beschwerde aufzeigen. Z.B. habe der BF "oOziell" den Kontakt zu seiner Familie abgebrochen, für die Flucht habe er

zwischen 2.600,- und 3.000,- bezahlt, sich beim Ausreisedatum geirrt, etc.

Es sei auch nicht nachvollziehbar, weshalb die belangte Behörde nur Teile der Anfragebeantwortung zitiert, was zu

einer Verzerrung des Inhalts führen kann. Die Anfragebeantwortung sei nicht nachvollziehbar, da eine namentlich

nicht genannte Person unbekannter Profession Behauptungen aufstellt, ohne auf Quellen zu verweisen. Zudem habe

der BF Gerichtsbestätigungen vorgelegt, welche keiner Überprüfung unterzogen wurden. Es dürfe ohne Überprüfung

nicht pauschal angenommen werden, dass es sich dabei um Fälschungen handelt. Der BF wisse nicht genau, wie seine

Familie zur Bestätigung des Stammeskommitees gwkommen ist, jedenfalls sei der Scheikh am Leben und habe das

Schriftstück unterzeichnet. Beim Datum sei offenbar ein Fehler passiert.

Die belangte Behörde befasse sich auch nicht mit der Gefahr einer Inhaftierung unter menschenunwürdigen

Bedingungen.

I.4. Für den 24.10.2018 lud das erkennende Gericht die Verfahrensparteien zu einer mündlichen

Beschwerdeverhandlung, an welcher nur die Rechtsvertretung des BF teilnahm. Für den BF wurde ein

Ambulanzbericht vorgelegt, wonach er eine Anpassungsstörung mit Angst und depressiver reaktion gemischt hat, vor.

Dem Wunsch der Rechtsvertretung des BF auf Verlegung der Verhandlung wurde nicht nachgekommen.

I.5. Hinsichtlich des Verfahrensganges im Detail wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

II.1.1. Der Beschwerdeführer:

Beim Beschwerdeführer handelt es sich um einen irakischen Staatsangehörigen, welcher zur Volksgruppe der Araber

gehört und sich zum schiitischen Islam bekennt. Der BF ist damit Drittstaatsangehöriger. Er spricht Arabisch auf

muttersprachlichem Niveau.

Der BF ist ein lediger, junger, arbeitsfähiger Mann mit einer im Irak - wenn auch auf niedrigerem Niveau als in

Österreich - gesicherten Existenzgrundlage. Der BF hat eine Anpassungsstörung mit Angst und depressiver Reaktion

gemischt (F43.22) sowie eine Typ C Gastritis und eine nicht entzündliche Sehnenerkrankung im Bereich der rechten

Schulter.

Der BF stammt aus XXXX , Viertel XXXX , und hat 4 Jahre die Grundschule in XXXX besucht. Er hat 10 Jahre als

Automechaniker bzw. Hilfsarbeiter gearbeitet. Nicht festgestellt werden kann, dass der BF von 2012 bis 2014 für eine

Polizeispezialeinheit der Amerikaner tätig gewesen wäre. Weiter kann nicht festgestellt werden, dass gegen den BF ein

Verfahren vor einem Stammesgericht anhängig wäre.

In XXXX , Viertel XXXX , leben die Mutter des BF sowie 6 Geschwister des BF. Weiter leben im Irak noch 2 weitere

Geschwister des BF.

Gegen den BF wurde von der StA XXXX am 5.10.2018 wegen § 83 StGB Anklage erhoben. Er ist nicht

selbsterhaltungsfähig und lebt von der Grundversorgung. Der BF hat einen Deutschkurs besucht, bislang aber kein

Sprachdiplom vorgelegt. Er hat 2 Tage an einem Basisworkshop für Radiomacher auf Arabisch teilgenommen und sich

im Rahmen der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich betätigt. Der BF hat keine familiären oder relevanten privaten

Anknüpfungspunkte in Österreich.
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Die Identität des BF steht fest.

E r reiste legal aus dem Irak aus und unrechtmäßig in die Europäische Union und in weiterer Folge in das

österreichische Bundesgebiet ein.

Der BF hielt sich lediglich aufgrund der Bestimmungen des Asylgesetzes vorübergehend legal in Österreich auf und

besteht kein Aufenthaltsrecht nach anderen gesetzlichen Bestimmungen.

II.1.2. Die Lage im Herkunftsstaat Irak:

Zur asyl- und abschieberelevanten Lage im Irak werden folgende Feststellungen getroffen:

Neueste Ereignisse - Integrierte Kurzinformationen

KI vom 27.7.2019, Sicherheitsupdate 2. Quartal 2019 (relevant für Abschnitt 3 Sicherheitslage)

Die folgende Karte von liveuamap zeigt die Einteilung des Irak in oOziell von der irakischen Zentralregierung

kontrollierte Gouvernements (in rosa), die autonome Region Kurdistan (KRG) (in gelb) und Gebiete unter der

weitgehenden Kontrolle von Gruppen des Islamischen Staates (IS) (in grau). Die Symbole kennzeichnen dabei Orte und

Arten von sicherheitsrelevanten Vorfällen, wie Luftschläge, Schusswechsel/-attentate,

Sprengstoffanschläge/Explosionen, Granatbeschuss, u.v.m.

Bild kann nicht dargestellt werden

Quelle: Liveuamap - Live Universal Awareness Map (30.6.2019): Map of Iraq,

https://iraq.liveuamap.com/en/time/30.06.2019, Zugriff 30.6.2019

Die folgende Karte des Institute for the Study of War (ISW) weist neben Unterstützungszonen des Islamischen Staates

(IS) im Irak und in Syrien auch Gebiete aus, in denen AngriKe und Manöver vom IS ausgeführt wurden, sowie Gebiete,

in denen Änderungen in der Vorgehensweise des IS beobachtet wurden. Weiters werden Gebiete, die sowohl von der

kurdischen Regionalregierung als auch von der irakischen Zentralregierung für sich beansprucht werden (die

sogenannten "umstrittenen Gebiete") dargestellt (in grau schattierten Linien) .

Bild kann nicht dargestellt werden

Quelle: ISW - Institute for the Study of War (16.4.2019): ISIS Resurgence Update - April 2019,

https://iswresearch.blogspot.com/2019/04/isis-resurgence-update-april-16-2019.html, Zugriff 17.6.2019

Obwohl die terroristischen Aktivitäten im Irak deutlich zurückgegangen sind, stellt der Islamische Staat (IS) nach wie vor

eine Bedrohung dar (SCR 30.4.2019). Nachdem der IS am 23.3.2019 in Syrien das letzte von ihm kontrollierte

Territorium verloren hatte (ISW 19.4.2019), kündigte er Anfang April einen neuen Feldzug an, um den Gebietsverlust in

Syrien zu rächen (Joel Wing 3.5.2019). Der IS vergrößerte so seine "Unterstützungszonen" [Anm. eine Kategorie des ISW

für Gebiete, in denen der IS aktive und passive Unterstützung durch die lokale Bevölkerung lukrieren kann] im Irak und

weitete seine AngriKe in bedeutenden Städten, wie Mossul und Fallujah, sowie im irakischen Kurdistan aus (ISW

19.4.2019). Neu wiederorganisierte IS-Zellen verstärkten ihre Operationen und AngriKe in den Gouvernements Anbar,

Babil, Bagdad, Diyala, Kirkuk, Ninawa und Salahaddin (UNSC 2.5.2019). Das führte zu einem starken Anstieg der

AngriKe in der zweiten Woche des Monats April. So erfolgten alleine in der zweiten Aprilwoche 41 der im gesamten

Monat verzeichneten 97 sicherheitsrelevanten Vorfälle. Danach gingen die Vorfälle jedoch wieder auf das niedrige

Niveau der Vormonate zurück (Joel Wing 3.5.2019). Für Mai 2019 wurden im Zuge der FrühjahrsoKensive des IS wieder

die höchsten monatlichen AngriKszahlen seit Oktober 2018 verzeichnet (Joel Wing 5.6.2019). Es gab tägliche Berichte

über IS-Kämpfer, die Hit-and-Run-AngriKe auf Sicherheitspersonal und Infrastruktur sowie Entführungen und

Tötungen von lokalen Beamten und Zivilisten in Gebieten mit massiven Sicherheitslücken durchführten - vor allem in

den Wüstenregionen Anbars, nahe der Grenze zu Syrien, als auch in den umstrittenen Gebieten, in denen es "Lücken"

zwischen den irakischen und kurdischen Truppen gibt (Rudaw 9.5.2019).

Irakische Einheiten führten wiederholt Operationen in Rückzugsgebieten des IS durch (Rudaw 9.5.2019). Beispielsweise

am 11.4.2019 in den Hamrin Bergen (ISW 19.4.2019; vgl. Kurdistan 24 11.4.2019) und am 5.5.2019 in den

Gouvernements Anbar, Salahaddin und Ninewa (Xinhua 6.5.2019). Solche Operationen hatten jedoch nur begrenzten

Erfolg, da sie die Operationsmöglichkeiten des IS nur geringfügig einschränkten. Eine große Herausforderung für die

irakischen Streitkräfte besteht in Versäumnissen ihrer Geheimdienste. Unzureichende Ausbildung, Finanzierung,

schlechte Kommunikation zwischen den Behörden des Sicherheitsapparats und damit einhergehend die mangelnde

Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten und zu nutzen, behindern die Aufklärungsarbeit (Rudaw 9.5.2019).

Einem Bericht des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vom Februar 2019 zufolge kontrolliert der IS immer noch

zwischen 14.000 und 18.000 Kämpfer im Irak und in Syrien (UNSC 1.2.2019). Nach Angaben des US-

Verteidigungsministeriums, unter Berufung auf Geheimdienstquellen, verfügt der IS noch über 20.000 bis 30.000

Angehörige - Kämpfer, Anhänger und Unterstützer - im Irak und in Syrien (USDOD 7.5.2019).

Der IS hat seine Präsenz in den Gouvernements Ninewa und Anbar durch Kämpfer aus dem benachbarten Syrien

erhöht. Auch das Gouvernement Diyala bleibt weiterhin ein Kerngebiet des IS, der sich auf Gebiete im Norden und



Osten des Irak fokussiert. Vorfälle in Bagdad und im Süden bleiben sporadisch (Joel Wing 3.5.2019).

Die folgende GraPk von Iraq Body Count (IBC) stellt die von IBC im Irak dokumentierten zivilen Todesopfer seit 2003

dar (pro Monat jeweils ein Balken). Seit Februar 2017 sind nur vorläufige Zahlen (in grau) verfügbar (IBC 6.2019).

Bild kann nicht dargestellt werden

Quelle: Iraq Bodycount (7.2019): Monthly civilian deaths from violence, 2003 onwards,

https://www.iraqbodycount.org/database/, Zugriff 17.7.2019

Die folgende Tabelle des IBC gibt die Zahlen der Todesopfer an. Für April 2019 sind 140 zivile Todesopfer im Irak

ausgewiesen. Im Mai 2019 wurden von IBC 166 getötete Zivilisten im Irak dokumentiert (IBC 6.2019).

Bild kann nicht dargestellt werden

Quelle: Iraq Bodycount (7.2019): Monthly civilian deaths from violence, 2003 onwards,

https://www.iraqbodycount.org/database/, Zugriff 17.7.2019

Vom Irak-Experten Joel Wing wurden für den Gesamtirak im Lauf des Monats April 2019 99 sicherheitsrelevante

Vorfälle mit 105 Toten und 100 Verletzten verzeichnet. 36 Tote gingen auf Funde älterer Massengräber im

Gouvernement Ninewa zurück, wodurch die Zahl der tatsächlichen gewaltsamen Todesfälle im April auf 69 reduziert

werden kann. Die meisten Opfer gab es in den Gouvernements Diyala und Ninewa (Joel Wing 3.5.2019).

Im Mai 2019 verzeichnet Joel Wing 137 sicherheitsrelevante Vorfälle, von denen 136 auf den Islamischen Staat (IS)

zurückgehen (Joel Wing 5.6.2019). Bei einem dieser Vorfälle handelte es sich um einen Raketenbeschuss der "Green

Zone" in Bagdad durch eine mutmaßlich pro-iranische Gruppe (Joel Wing 5.6.2019; vgl. DS 19.5.2019). Insgesamt

wurden im Mai 163 Todesfälle und 200 Verwundete registriert, wobei 35 Tote auf einen Massengräberfund im Bezirk

Sinjar in Ninewa zurückgehen (Joel Wing 5.6.2019).

Im Mai 2019 hat der Islamische Staat (IS) im gesamten Mittelirak landwirtschaftliche Anbauflächen in Brand gesetzt, mit

dem Zweck die Bauernschaft einzuschüchtern und Steuern zu erheben, bzw. um die Bauern zu vertreiben und ihre

Dörfer als Stützpunkte nutzen zu können. Das geschah bei insgesamt 33 Bauernhöfen - einer in Bagdad, neun in

Diyala, 13 in Kirkuk und je fünf in Ninewa und Salahaddin - wobei es gleichzeitig auch Brände wegen der heißen

Jahreszeit und wegen lokalen Streitigkeiten gab (Joel Wing 5.6.2019; vgl. ACLED 18.6.2019). Am 23.5.2019 bekannte sich

der Islamische Staat (IS) in seiner Zeitung Al-Nabla zu den Brandstiftungen. Kurdische Medien berichteten zudem von

Brandstiftung in Daquq, Khanaqin und Makhmour (BAMF 27.5.2019; vgl. ACLED 18.6.2019).

Im Juni 2019 wurden von Joel Wing 99 sicherheitsrelevante Vorfälle verzeichnet. Da jedoch zwei Hauptquellen zur

Sicherheitslage im Irak den gesamten Monat Juni über oWine waren, kann es sein, dass es tatsächlich mehr AngriKe

gab, als registriert wurden. Sechs Vorfälle werden pro-iranischen Gruppen zugeschrieben, die mutmaßlich wegen der

Spannungen zwischen den USA und dem Iran ausgeführt wurden (Joel Wing 1.7.2019).

Das irakische Militär und die Koalitionstruppen [Anm. die Truppen der von den USA geführten Koalition westlicher

Staaten im Irak] führten eine Reihe von AngriKen gegen den IS durch, insbesondere im Gouvernement Anbar (ACLED

11.6.2019) und in den Hamrin Bergen (ISW 19.4.2019; vgl. Kurdistan 24 11.4.2019; Jane's 1.5.2019).

BAGDAD

Laut Joel Wing ist Bagdad ist eine weitgehend vergessene Front des Islamischen Staates (IS). Seit Anfang des Jahres

2019 wurden dort wochenweise überhaupt keine terroristischen Aktivitäten verzeichnet (Joel Wing 3.5.2019). Der IS

versucht jedoch wieder in Bagdad Fuß zu fassen (Joel Wing 3.5.2019) und baut seine "Unterstützungszone" im

südwestlichen Quadranten der "Bagdad-Belts" wieder auf, um seine Aktivitäten im Gouvernement Anbar mit denen in

Bagdad und dem Südirak zu verbinden (ISW 19.4.2019). Alle im Gouvernement Bagdad verzeichneten AngriKe betrafen

nur die Vorstädte und Dörfer im Norden, Süden und Westen (Joel Wing 3.5.2019; vgl. Joel Wing 1.7.2019). Während es

sich dabei üblicherweise nur um kleinere Schießereien und Schussattentate handelte, wurden im Juni, bei einem

kombinierten Einsatz eines improvisierten Sprengsatzes mit einem Hinterhalt für die den Vorfall untersuchenden,

herankommenden irakischen Sicherheitskräfte, sechs Soldaten getötet und 15 weitere verwundet (Joel Wing 1.7.2019).

Im April 2019 wurden zehn sicherheitsrelevante Vorfälle im Gouvernement Bagdad verzeichnet (Joel Wing 3.5.2019).

Diese führten zu sieben Toten und einer verwundeten Person (Joel Wing 1.5.2019). Auch im Mai 2019 wurden zehn

Vorfälle erfasst, mit 16 Toten und 14 Verwundeten. Ein weiterer mutmaßlicher Vorfall, eine Autobombe in Sadr City

betreKend, ist umstritten (Joel Wing 5.6.2019). Im Juni gab es 13 Vorfälle mit 15 Toten und 19 Verwundeten (Joel Wing

1.7.2019).

Am 19.5.2019 ist eine Rakete des Typs Katjuscha in der hoch gesicherten Grünen Zone in der irakischen Hauptstadt

Bagdad, Standort der US-Botschaft, sowie einiger Ministerien und des Parlaments, eingeschlagen und explodiert.

Verletzte oder Schäden habe es laut dem irakischen Militär nicht gegeben (DS 19.5.2019).
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Politische Lage

Die politische Landschaft des Irak hat sich seit dem Sturz Saddam Husseins im Jahr 2003 enorm verändert (KAS

2.5.2018). Gemäß der Verfassung ist der Irak ein demokratischer, föderaler und parlamentarisch-republikanischer

Staat (AA 12.2.2018), der aus 18 Provinzen (muhafazat) besteht (Fanack 27.9.2018). Artikel 47 der Verfassung sieht eine

Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative vor (RoI 15.10.2005). Die Autonome Region Kurdistan ist

Teil der Bundesrepublik Irak und besteht aus den drei nördlichen Provinzen Dohuk, Erbil und Sulaymaniya. Sie wird

von einer Regionalverwaltung, der kurdischen Regionalregierung, verwaltet und verfügt über eigene Streitkräfte

(Fanack 27.9.2018).

An der Spitze der Exekutive steht der irakische Präsident, der auch das Staatsoberhaupt ist. Der Präsident wird mit

einer Zweidrittelmehrheit des irakischen Parlaments (majlis al-nuwwab, engl.: Council of Representatives, dt.:

Repräsentantenrat), für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt und genehmigt Gesetze, die vom Parlament

verabschiedet werden. Der Präsident wird von zwei Vizepräsidenten unterstützt. Zusammen bilden sie den Präsidialrat

(Fanack 27.9.2018).

Teil der Exekutive ist auch der Ministerrat, der sich aus dem Premierminister und anderen Ministern der jeweiligen

Bundesregierung zusammensetzt (Fanack 27.9.2018; vgl. RoI 15.10.2005). Der Premierminister wird vom Präsidenten

designiert und vom Parlament bestätigt (RoI 15.10.2005).

Am 2.10.2018 wählte das neu zusammengetretene irakische Parlament den moderaten kurdischen Politiker Barham

Salih zum Präsidenten des Irak (DW 2.10.2018). Dieser wiederum ernannte den schiitischen Politik-Veteranen Adel Abd

al-Mahdi zum Premierminister und beauftragte ihn mit der Regierungsbildung (BBC 3.10.2018). Abd al-Mahdi ist seit

2005 der erste Premier, der nicht die Linie der schiitischen Da'wa-Partei vertritt, die seit dem Ende des Krieges eine

zentrale Rolle in der Geschichte Landes übernommen hat. Er unterhält gute Beziehungen zu den USA. Der Iran hat sich

seiner Ernennung nicht entgegengestellt (Guardian 3.10.2018).

Der Premierminister führt den Vorsitz im Ministerrat und leitet damit die tägliche Politik (Fanack 27.9.2018). Im

Gegensatz zum Präsidenten, dessen Rolle weitgehend zeremoniell ist, liegt beim Premierminister damit die eigentliche

Exekutivgewalt (Guardian 3.10.2018).

Die gesetzgebende Gewalt, die Legislative, wird vom irakischen Repräsentantenrat (Parlament) ausgeübt (Fanack

27.9.2018). Er besteht aus 329 Abgeordneten (CIA 17.10.2018; vgl. IRIS 11.5.2018).

Die konfessionell/ethnische Verteilung der politischen Spitzenposten ist nicht in der irakischen Verfassung

festgeschrieben, aber seit 2005 üblich (Standard 3.10.2018). So ist der Parlamentspräsident gewöhnlich ein Sunnite,

der Premierminister ist ein Schiite und der Präsident der Republik ein Kurde (Al Jazeera 15.9.2018).

In weiten Teilen der irakischen Bevölkerung herrscht erhebliche Desillusion gegenüber der politischen Führung (LSE

7.2018; vgl. IRIS 11.5.2018). Politikverdrossenheit ist weit verbreitet (Standard 13.5.2018). Dies hat sich auch in der

niedrigen Wahlbeteiligung bei den Parlamentswahlen im Mai 2018 gezeigt (WZ 12.5.2018). Der Konfessionalismus und

die sogennante "Muhassasa", das komplizierte Proporzsystem, nach dem bisher Macht und Geld unter den

Religionsgruppen, Ethnien und wichtigsten Stämmen im Irak verteilt wurden, gelten als Grund für Bereicherung,

überbordende Korruption und einen Staat, der seinen Bürgern kaum Dienstleistungen wie Strom- und

Wasserversorgung, ein Gesundheitswesen oder ein Bildungssystem bereitstellt (TA 12.5.2018).

Viele sunnitische Iraker stehen der schiitischen Dominanz im politischen System kritisch gegenüber. Die

Machtverteilungsarrangements zwischen Sunniten und Schiiten sowie Kurden festigen den EinMuss ethnisch-religiöser

Identitäten und verhindern die Herausbildung eines politischen Prozesses, der auf die Bewältigung politischer

Sachfragen abzielt (AA 12.2.2018).

Die Zeit des Wahlkampfs im Frühjahr 2018 war nichtsdestotrotz von einem Moment des verhaltenen Optimismus



gekennzeichnet, nach dem Sieg über den sogenannten Islamischen Staat (IS) im Dezember 2017 (ICG 9.5.2018). Am

9.12.2017 hatte Haider al-Abadi, der damalige irakische Premierminister, das Ende des Krieges gegen den IS

ausgerufen (BBC 9.12.2017). Irakische Sicherheitskräfte hatten zuvor die letzten IS-Hochburgen in den Provinzen

Anbar, Salah al-Din und Ninewa unter ihre Kontrolle gebracht. (UNSC 17.1.2018).
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Protestbewegung

Die Protestbewegung, die es schon seit 2014 gibt, gewinnt derzeit an Bedeutung. Zumeist junge Leute gehen in

Scharen auf die Straße, fordern bessere Lebensbedingungen, Arbeitsplätze, Reformen, einen eKektiven Kampf gegen

Korruption und die Abkehr vom religiösen Fundamentalismus (WZ 9.10.2018). Im Juli 2018 brachen im Süden des



Landes, in Basra, nahe den Ölfeldern West Qurna und Zubayr Proteste aus. Diese eskalierten, nachdem die Polizei in

West Qurna auf Demonstranten schoss (ICG 31.7.2018). Reich an Ölvorkommen, liefert die Provinz Basra 80 Prozent

der Staatseinnahmen des Irak. Unter den Einwohnern der Provinz wächst jedoch das Bewusstsein des Gegensatzes

zwischen dem enormem Reichtum und ihrer eigenen täglichen Realität von Armut, Vernachlässigung, einer maroden

Infrastruktur, Strom- und Trinkwasserknappheit (Carnegie 19.9.2018; vgl. NPR 27.9.2018).

Die Proteste im Juli weiteten sich schnell auf andere Städte und Provinzen im Süd- und Zentralirak aus (DW 15.7.2018;

vgl. Presse 15.7.2018, CNN 17.7.2018, Daily Star 19.7.2018). So gingen tausende Menschen in Dhi Qar, Maysan, Najaf

und Karbala auf die Straße, um gegen steigende Arbeitslosigkeit, Korruption und eine schlechte Regierungsführung,

sowie die iranische Einmischung in die irakische Politik zu protestieren (Al Jazeera 22.7.2018). Die Proteste erreichten

auch die Hauptstadt Bagdad (Joel Wing 25.7.2018; vgl. Joel Wing 17.7.2018). Am 20.7. wurden Proteste in 10 Provinzen

verzeichnet (Joel Wing 21.7.2018). Demonstranten setzten die Bürogebäude der Da'wa-Partei, der Badr-Organisation

und des Obersten Islamischen Rats in Brand; praktisch jede politische Partei wurde angegriKen (Al Jazeera 22.7.2018).

Es kam zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften, sowie zu Todesfällen (Kurier 15.7.2018;

vgl. CNN 17.7.2018, HRW 24.7.2018). Ende August war ein Nachlassen der Demonstrationen zu verzeichnen (Al Jazeera

3.8.2018). Im September Mammten die Demonstrationen wieder auf. Dabei wurden in Basra Regierungsgebäude, die

staatliche Fernsehstation, das iranische Konsulat, sowie die Hauptquartiere fast aller Milizen, die vom Iran unterstützt

werden, angegriffen. Mindestens 12 Demonstranten wurden getötet (Vox 8.9.2018; vgl. NPR 27.9.2018).
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Sicherheitslage

Im Dezember 2017 erklärte die irakische Regierung den militärischen Sieg über den Islamischen Staat (IS). Die

Sicherheitslage hat sich, seitdem die territoriale Kontrolle des IS gebrochen wurde, verbessert (CRS 4.10.2018; vgl.

MIGRI 6.2.2018). IS-Kämpfer sind jedoch weiterhin in manchen Gebieten aktiv, die Sicherheitslage ist veränderlich (CRS

4.10.2018).

Derzeit ist es staatlichen Stellen nicht möglich, das Gewaltmonopol des Staates sicherzustellen. Insbesondere

schiitische Milizen, aber auch sunnitische Stammesmilizen handeln eigenmächtig. Die im Kampf gegen den IS

mobilisierten, zum Teil vom Iran unterstützten Milizen sind nur eingeschränkt durch die Regierung kontrollierbar und

stellen eine potenziell erhebliche Bedrohung für die Bevölkerung dar. Durch die teilweise Einbindung der Milizen in

staatliche Strukturen (zumindest formaler Oberbefehl des Ministerpräsidenten, Besoldung aus dem Staatshaushalt)

verschwimmt die Unterscheidung zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren (AA 12.2.2018).

In der Wirtschaftsmetropole Basra im Süden des Landes können sich die staatlichen Ordnungskräfte häuPg nicht

gegen mächtige Stammesmilizen mit Verbindungen zur Organisierten Kriminalität durchsetzen. Auch in anderen

Landesteilen ist eine Vielzahl von Gewalttaten mit rein kriminellem Hintergrund zu beobachten (AA 12.2.2018).

Insbesondere in Bagdad kommt es zu Entführungen durch kriminelle Gruppen, die Lösegeld für die Freilassung ihrer

Opfer fordern (MIGRI 6.2.2018).
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Islamischer Staat (IS)

Seitdem der IS Ende 2017 das letzte Stück irakischen Territoriums verlor, hat er drei Phasen durchlaufen: Zunächst

kam es für einige Monate zu einer Phase remanenter Gewalt; dann gab es einen klaren taktischen Wandel, weg von

der üblichen Kombination aus Bombenanschlägen und Schießereien, zu einem Fokus auf die ländlichen Gebiete im

Zentrum des Landes. Die Kämpfer formierten sich neu und im Zuge dessen kam es zu einem starken Rückgang an

AngriKen. Jetzt versucht der IS, die Kontrolle über die ländlichen Gebiete im Zentrum des Landes und über

Grenzgebiete zurückzuerlangen. Gleichzeitig verstärkt er die direkte Konfrontation mit den Sicherheitskräften (Joel

Wing 3.7.2018). Im September 2018 fanden die IS-AngriKe wieder vermehrt in Bagdad statt und es ist eine Rückkehr zu

Selbstmordanschlägen und Autobomben feststellbar (Joel Wing 6.10.2018).

Mit Stand Oktober 2018 waren Einsätze der irakischen Sicherheitskräfte gegen IS-Kämpfer in den Provinzen Anbar,

Ninewa, Diyala und Salah al-Din im Gang. Ziel war es, den IS daran zu hindern sich wieder zu etablieren und ihn von

Bevölkerungszentren fernzuhalten. Irakische Beamte warnen vor Bemühungen des IS, Rückzugsorte in Syrien für die

InPltration des Irak zu nutzen. Presseberichte und Berichte der US-Regierung sprechen von anhaltenden IS-AngriKen,

insbesondere in ländlichen Gebieten von Provinzen, die vormals vom IS kontrolliert wurden (CRS 4.10.2018; vgl. ISW

2.10.2018, Atlantic 31.8.2018, Jamestown 28.7.2018, Niqash 12.7.2018). In diesen Gebieten oder in Gebieten, in denen

irakische Sicherheitskräfte abwesend sind, kommt es zu Drohungen, Einschüchterungen und Tötungen durch IS-

Kämpfer, vor allem nachts (CRS 4.10.2018). Es gibt immer häuPger Berichte über Menschen, die aus Dörfern in

ländlichen Gebieten, wie dem Bezirk Khanaqin im Nordosten Diyalas, Miehen. Ortschaften werden angegriKen und

Steuern vom IS erhoben. Es gibt Gebiete, die in der Nacht No-go-Areas für die Sicherheitskräfte sind und IS-Kämpfer,

die sich tagsüber oKen zeigen. Dies geschieht trotz ständiger Razzien durch die Sicherheitskräfte, die jedoch

weitgehend wirkungslos sind (Joel Wing 6.10.2018).

Die Extremisten richten auch falsche Checkpoints ein, an denen sie sich als Soldaten ausgeben, Autos anhalten und

deren Insassen entführen, töten oder berauben (Niqash 12.7.2018; vgl. WP 17.7.2018).



Das Hauptproblem besteht darin, dass es in vielen dieser ländlichen Gebiete wenig staatliche Präsenz gibt und die

Bevölkerung eingeschüchtert wird (Joel Wing 6.10.2018). Sie kooperiert aus Angst nicht mit den Sicherheitskräften. Im

vergangenen Jahr hat sich der IS verteilt und in der Zivilbevölkerung verborgen. Kämpfer verstecken sich an den

unzugänglichsten Orten: in Höhlen, Bergen und Flussdeltas. Der IS ist auch zu jenen Taktiken zurückgekehrt, die ihn

2012 und 2013 zu einer Kraft gemacht haben: AngriKe, Attentate und Einschüchterungen, besonders nachts. In den

überwiegend sunnitischen Provinzen, in denen der IS einst dominant war (Diyala, Salah al-Din und Anbar), führt die

Gruppe nun wieder Angriffe von großer Wirkung durch (Atlantic 31.8.2018).
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Sicherheitsrelevante Vorfälle, Opferzahlen

Der Irak verzeichnet derzeit die niedrigste Anzahl an sicherheitsrelevanten Vorfällen seit dem Sturz Saddam Husseins

im Jahr 2003 (Joel Wing 5.4.2018). Die Sicherheitslage ist in verschiedenen Teilen des Landes sehr unterschiedlich,

insgesamt hat sich die Lage jedoch verbessert (MIGRI 6.2.2018).

So wurden beispielsweise im September 2018 vom Irak-Experten Joel Wing 210 sicherheitsrelevante Vorfälle mit 195

Todesopfern im Irak verzeichnet. Dem standen im September des Jahres 2017 noch 306 sicherheitsrelevante Vorfälle

mit 728 Todesopfern gegenüber. Die Provinzen mit der höchsten Anzahl an sicherheitsrelevanten Vorfällen im

September 2018 waren Bagdad mit 65 Vorfällen, Diyala mit 36, Kirkuk mit 31, Salah al-Din mit 21, Ninewa mit 18 und

Anbar mit 17 Vorfällen (Joel Wing 6.10.2018).

Die folgende GraPk von ACCORD zeigt, im linken Bild, die Anzahl sicherheitsrelevanter Vorfälle mit mindestens einem

Todesopfer im zweiten Quartal 2018, nach Provinzen aufgeschlüsselt. Auf der rechten Karte ist die Zahl der Todesopfer

im Irak, im zweiten Quartal 2018, nach Provinzen aufgeschlüsselt, dargestellt (ACCORD 5.9.2018).
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https://www.ecoi.net/en/file/local/1442566/1930_1536217374_2018q2iraq-de.pdf, Zugriff 29.10.2018

Laut Angaben von UNAMI, der Unterstützungsmission der Vereinten Nationen im Irak, wurden im September 2018 im

Irak insgesamt 75 irakische Zivilisten durch Terroranschläge, Gewalt und bewaKnete KonMikte getötet und weitere 179

verletzt (UNAMI 1.10.2018). Insgesamt verzeichnete UNAMI im Jahr 2017 3.298 getötete und 4.781 verwundete

Zivilisten. Nicht mit einbezogen in diesen Zahlen waren zivile Opfer aus der Provinz Anbar im November und Dezember

2017, für die keine Angaben verfügbar sind. Laut UNAMI handelt es sich bei den Zahlen um absolute Mindestangaben,

da die Unterstützungsmission bei der Überprüfung von Opferzahlen in bestimmten Gebieten eingeschränkt ist (UNAMI

2.1.2018). Im Jahr 2016 betrug die Zahl getöteter Zivilisten laut UNAMI noch 6.878 bzw. die verwundeter Zivilisten

12.388. Auch diese Zahlen beinhalten keine zivilen Opfer aus Anbar für die Monate Mai, Juli, August und Dezember

(UNAMI 3.1.2017)

Die folgenden GraPken von Iraq Body Count (IBC) stellen die von IBC im Irak dokumentierten zivilen Todesopfer dar.

Seit Februar 2017 sind nur vorläuPge Zahlen (in grau) verfügbar. Das erste Diagramm stellt die von IBC

dokumentierten zivilen Todesopfer im Irak seit 2003 dar (pro Monat jeweils ein Balken). Die zweite Tabelle gibt die



Zahlen selbst an. Laut Tabelle, dokumentierte IBC im September 2018 241 zivile Todesopfer im Irak. Im September

2017 betrug die Zahl von IBC dokumentierter ziviler Todesopfer im Irak 490; im September 2016 935. Insgesamt

dokumentierte IBC von Januar bis September 2018 2.699 getötete Zivilisten im Irak. Im Jahr 2017 dokumentierte IBC

13.178 zivile Todesopfer im Irak; im Jahr 2016 betrug diese Zahl 16.393 (IBC 9.2018).
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